
Zeitschrift: Schweizer Soldat : die führende Militärzeitschrift der Schweiz

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 86 (2011)

Heft: 4

Artikel: Bund nimmt Sölderfirmen an die Kandare

Autor: Mader, Luzius

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-715947

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-715947
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


06 Schweizer Soldat I Nr. 06 I April 2011 SCHWEIZ

Bund nimmt Söldnerfirmen
an die Kandare

Private Sicherheitsfirmen, die von der Schweiz aus im Ausland tätig sind, sollen künftig
verpflichtet werden, vorgängig die zuständige Bundesbehörde zu informieren. Zudem sollen

gewisse Tätigkeiten in Krisen- und Konfliktgebieten gesetzlich verboten werden. Der

Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beauftragt, bis Mitte 2011

eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten.

LUZIUS MADER, BUNDESAMT FÜR JUSTIZ, BERN

Gestützt auf einen Bericht des Bundesamtes

für Justiz (BJ), der mit Unterstützung
einer interdepartementalen Arbeitsgruppe
und unter Einbezug der Kantone ausgearbeitet

worden ist, legte der Bundesrat die

Grundzüge der künftigen Regelung fest.

Korrekt informieren

Demnach müssen private Sicherheitsfirmen,

die von der Schweiz aus Dienstleistungen

im Ausland erbringen wollen,
vorgängig die zuständige Bundesbehörde
informieren. Dem Gesetz unterworfen sind
auch in der Schweiz niedergelassene
Gesellschaften mit Beteiligungen an privaten
Militär- und Sicherheitsfirmen (Holdings).

Gesetzlich verboten sind gewisse
Aktivitäten in Krisen- und Konfliktgebieten, die

mit den internationalen Verpflichtungen

und den aussenpolitischen Grundsätzen
der Schweiz unvereinbar sind (z.B. Beteiligung

an Kampfhandlungen oder an
Gewaltakten zum Sturz einer Regierung). Die

zuständige Behörde kann auch ein Verbot
verfügen, wenn die geplanten Aktivitäten
nationalen Interessen widersprechen.

Humanitäre Politik

Dazu zählen die humanitäre Politik,
der Einsatz für das Völkerrecht, die
Neutralitätspolitik, aber auch die Sicherheit der

Schweiz, die durch bestimmte Mandate
gefährdet sein könnte. Die Anbieter erlaubter
Aktivitäten müssen gesetzlich festgelegte

Verpflichtungen einhalten. Widerhandlungen

gegen Verbote und Verpflichtungen
werden durch Verwaltungsmassnahmen
oder strafrechtliche Sanktionen geahndet.

Im Jahr 2008 hatte der Bundesrat
entschieden, vorerst auf eine Regelung für in

der Schweiz ansässige und in ausländischen

Krisen- und Konfliktgebieten tätige private
Sicherheitsfirmen zu verzichten.

Aegis Group Holding

Namentlich aufgrund der jüngsten
Entwicklung des Marktes in der Schweiz

bejaht der Bundesrat mittlerweile einen
Regelungsbedarf. Mit der Aegis Group
Holding AG liess sich letztes Jahr erstmals eine

Gesellschaft in der Schweiz nieder, die eine

der grössten, in Krisen- und Konfliktgebieten

tätige Sicherheitsfirma kontrolliert.
Zudem sind in acht Kantonen rund

zwanzig Sicherheitsfirmen tätig, die solche

Dienstleistungen anbieten. Zwei kantonale
Konkordate harmonisieren zwar die
Regelungen für private Sicherheitsdienstleistungen

in der Schweiz, erfassen jedoch nicht
die von der Schweiz aus im Ausland
erbrachten Dienstleistungen.

Auch das internationale Engagement
der Schweiz, die bei der Erarbeitung von

zwei Dokumenten eine Schlüsselrolle

spielte, spricht für eine innerstaatliche
Regelung. Das «Montreux-Dokument»
vom 17. November 2008 listet die
völkerrechtlichen Verpflichtungen von privaten
Sicherheits- und Militärfirmen auf und
enthält Empfehlungen.

Internationaler Kodex

Mit der Unterzeichnung des
internationalen Verhaltenskodexes vom 9. November

2010 haben sich rund 60 private
Sicherheitsfirmen insbesondere verpflichtet, auf

j§ Offensivhandlungen zu verzichten und die

Anwendung tödlicher Gewalt auf Fälle der

< Selbstverteidigung und der Verteidigung
des Lebens Dritter zu beschränken. OStets sind Söldner am irregulären Anzug zu erkennen.
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